
DIE TATSACHLICHE GELTUNGSDAUER
DES MAXIMALTARIFS FüR ANTIOCHIA

VOM JAHRE 362*)

Die vielbeachtete Versorgungskrisei) in Antiochia (362/3 p.)
veranlaßte Kais~r Julian Ende Oktober 362 zum Erlaß eines
Maximaltarifs. Uber die eventuell im Edikt festgestellte Gel­
tungsdauer ist nach bisheriger Kenntnis der Vorgänge nichts
überliefert. Das gilt übrigens in gleicher Weise für die anderen
Preisnormierungen, die aus der Kaiserzeit vorliegen. Deren tat­
sächliche Geltungsdauer ist ebenfalls in der Regel nicht bekannt.
Wir wissen auch nicht - der Maximaltarif des Diokletian macht
hier laut Überlieferung allerdings eine Ausnahme -, ob sie über­
haupt formell außer Kraft gesetzt bzw. aufgehoben wurden, oder
ob lediglich der Wegfall der zum Erlaß dieser Bestimmungen
führenden Voraussetzungen eine weitere Anwendung hinfällig
machte.

Die Frage nach der tatsächlichen Dauer des von Julian ver­
ordneten Tarifs wurde m. W. allein von P.Petit 2) aufgeworfen.
Dieser hat gestützt auf Liban. ep. 1379 (XI 423 Foerster; 363 p.)
die Ansicht vertreten, daß nach dem Aufbruch des Kaisers und
der Armee (März 363) die in Antiochia zurückgebliebenen Beam­
ten im Hinblick a~fdie Fortdauer der Versorgungskrise sich ver­
anlaßt gesehen hätten, für Aufrechterhaltung und Durchführung

*) Der nachstehende Aufsatz ist entstanden im Zusammenhang mit
einem Arbeitsauftrag, den mir die Kommission für Alte Geschichte und
Epigraphik, München erteilt hat. Ich danke der Kommission für die Er­
laubnis, den Aufsatz an dieser Stelle zu veröffentlichen. - Herrn Prof. Dr.
H. Braunert, Kiel, mit dem ich den Aufsatz besprechen durfte, sei herzlich
gedankt.

I) Dazu etwa G.Downey, A History of Antioch in Syria, Princeton/
N. J., 1961, 382-391; 393; 395; L. (Cracco-) Ruggini, Economia e societa
neU' «Italia annonaria», Mailand 1961, 27of, A. 175; 327.

2) Libanius et la vie municipale aAntioche au IV- siede apres J.-c.,
Paris 1955, 117; bei Petit gute Darstellung dieser Versorgungskrise. Rug­
gini, a.a.O. 270, A. 175 stellte allgemein fest: Giuliano, durante il suo sog­
giorno nella citta (estate 362 - prima vera 363) tento di fronteggiare la
situazione con varie misure und S. Mazzarino, L'impero Romano (=
G.Gial1elli-S.Mazzarino, Trattato di storia Romana, Bd. II), Rom 1956,
463 bemerkte: Ad Antiochia (dove ha risieduto da luglio 362 al marzo 363)
egli ha tentato addirittura - con grave scontel1to della borghesia e dei pic­
coli proprietari -la riduzione de! prezzo dei gral1i ...
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der Preisnormierung zu sorgen. Libanius dagegen habe dem
comes Orientis Rufinus (= Adressat des Schreibens) mitgeteilt,
es sei doch besser, wenn die Fesseln, die dem Markt auferlegt
worden seien, aufgehoben würden, vor allem auf dem Getreide­
sektor. Im übrigen habe nach Liban. ep. 1406 (XI 448 Foerster;
363 p.) der in Antiochia residierende consularis Syriae Alexander
Preiskontrolleure eingesetzt, die von den Kaufleuten Einsicht
in die Geschäftspapiere verlangten.

Die Fortdauer der Versorgungskrise ist unbestreitbar und
bedarf in diesem Zusammenhang keiner näheren Erörterung,
aber die aus den beiden Libaniusbriefen erarbeitete Interpreta­
tion ist nach meinem Dafürhalten sehr fragwürdig.

Tatsächlich waren nach ep. 1406 AOyWTat damit befaßt, die
voraufgegangenen Geschäfte (rd. TOU nean:Oflc:va) der Uan'f]ADt
zu überprüfen. Diese Kontr~~le galt offensichtlich dem friiheren
Geschäftsgebaren. Von einer Uberwachung der laufenden Ge­
schäfte ist nicht die Rede. Auch wenn die von O. Seeck 3) ge­
äußerte Vermutung richtig sein sollte, nach der diese Unter­
suchungen sich auf den Kornwucher erstreckten, läßt sich jeden­
falls aus diesem Schreiben keine Stütze gewinnen für die An­
nahme, zur Abfassungszeit von ep. 1406 seien die Preisbestim­
mungen vom Oktober 362 noch in Kraft gewesen.

Im übrigen läßt sich m. E. keine Klarheit gewinnen über
die ermittelnden Beamten, den von den Ermittlungen betroffe­
nen Personenkreis und über die Vorgänge, auf die sich die Er­
mittlungen erstreckten. Normalerweise sind unter Aoywwt cura­
tores rei publicae zu verstehen4), zu deren Geschäftsbereich u. a.
auch die Getreideversorgung gehörte, aber die von Libanius ge­
wählte Ausdrucksweise schließt m. E. nicht aus, daß er AoywTat
in einem übertragenen Sinne gebraucht hat, und diese Möglich­
keit wird gestützt durch den Umstand, daß die fraglichen "Beam­
ten" doch wohl ad hoc bestellt wurden und eben deshalb über
ihren Aufgabenbereich gewisse Unklarheiten hatten. Bei UM'f]­
Aot ist sicher primär an Korn-jLebensmittelhändler zu denken 5),

3) Die Briefe des Libanius zeitlich geordnet, Lpz. 1906, 102, s. v.
Calliopius 11.

4) Hierzu und zum folgenden vgl. E. Kornemann, RE IV 2, 18 I 0,
S. v. curatores; W.Liebenam, Städteverwaltung im röm. Kaiserreiche, Lpz.
1900, 480f; F. Gertel, Die Liturgie, Lpz. 1917, 349f; M.N. Tod, JHS 42,
1922, 172f; F.Preisigke, RE XIII I, 1020f, s. v. Aoyw'nk

5) Vgl. neben den Belegen in den üblichen Lexika (vor allem Liddell­
Scott und F. Preisigke) M. Rostovtzeff, Gesellschafts- und Wirtschaftsge­
schichte der hellenistischenWelt, 3 Bde., Darmstadt 1955/6, hier: III I41zf
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aber die von Libanius erwähnten "Händler", die damals mit
demonstrativem Gejammer im Tychetempel die Zeit totschlu­
gen, hatten ihre Ergasterien (!) verlassen und stellten fü~. den
Fall einer Fortsetzung der amtlichen Maßnahmen bereits Uber­
legungen an, die auf einen Abbruch ihres "Streiks" durch Wahl
~ir;es auswärtigen Arbeitsplatzes hinausliefen, 0-6 sey&.l;ea{)aL
e!;em:at.

Unter diesen Umständen scheint mir jedenfalls die Frage
erlaubt, ob hier nicht alle "Geschäftsleute" (Händler, Handwer­
ker, Trödler) kontrolliert wurden, möglicherweise im Hinblick
auf ihre voraufgegangene Preisgestaltung, vielleicht aber auch
(nur) bezüglich ihrer Steuerleistung. Nach Liban. or. 59, 159
(IV 289 f Foerster) 6) waren übrigens auch auf dem Steuersektor
Logistai tätig, bei denen ich mir keineswegs sicher bin, ob es sich
um curatores rei publicae handelte. Wichtig ist, daß allein schon
im Hinblick auf den Perserfeldzug Alexander dem Steuereingang
eine gesteigerte Aufmerksamkeit schenken mußte und dabei
auch - im allgemeinen - dank seiner Rücksichtslosigkeit einen
durchschlagenden Erfolg erzielte 7). In diesem konkreten Fall
scheint er allerdings wenig erreicht zu haben; denn die Kapeloi
hatten mit einer Euthyna nicht gerechnet und besaßen angeblich
keine Unterlagen.

Deutlicher kann der Inhalt von ep. 1379, 2 f erfaßt werden.
Hier heißt es: ra 0' ai! neei rov atrov av pev xai raiJ-ra a!;ta rfjc;
'PWp1]e; uro:Ap'YJxae;, 17PlV 08 lOO!;EV a/IEwov elvat xai ravrn 'r'f]v
ayOea1) aim51'0/tOV aqJelvaL' Xeel'r'rov yae nwfjaat /uxeov i} pera
ru'iJm sv sy~,:A~puatv cl'pm xail;'YJulv vn8e uJw alnwv :Aoyove;. ov
/t1Jv ro'iJro ys aot dlv xaew d.no:Aw:Ae~ev, a:A).' rl /(81) sy~daeraL rute;
btavoLme; '7/I[(W ~ai avpneoelat up xeONp, nsnea~mt 08 ro oo!;av
aaqJa'Ae{ae; /tSreXEw.

Ich entnehme dem Text folgenden Inhalt:
I. Runnus hat auf dem Sektor der Getreideversorgung eine

Maßnahme gewagt, die für Rom passend war. Die Antithese av
/(81) ... '7Pll! 08 .. . läßt erkennen, daß es sich dabei um eine Höchst­
oder Festpreisverordnung handelte.

2. Dem mit rlptv Gemeinten (Libanius oder Rat von Antio­
chia) schien es besser, den Markt auch im Bereich der Getreidever-

6) J. Karayannopulos, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staa­
tes, Mchn. 1958, 186; I. Hahn, Annales Univ. scient. Budapest., sectio hist.,
5, 1963, 19: "Bodenvermessungs-Kommission" I

7) Vgl. Petit, a.a. O. II7f; O. Seeck, a. a. O. 53, s. v. Alexander III.
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sorgung nicht mit einer Preisregulierung zu binden. Das wird be­
gründet: Es sei besser, derzeitige kleinere Schwierigkeiten in
Kauf zu nehmen, als später angeschuldigt zu werden und sich
dann rechtfertigen zu müssen.

3. Diese Haltung des Rates oder des Libanius trübt aber das
gute Verhältnis zu Runnus nicht, der den Honoratioren von
Antiochia vermutlich eine Preisnormierung empfohlen hatte.
Man schuldet ihm Dank (vielleicht für eine Getreidesendung
oder dergl. ?) und wird das auch in Zukunft nicht vergessen.

4. Verfahren wurde in einer Weise, die Sicherheit zu ver­
sprechen schien.

Es ist einzuräumen, daß der erste Satz für sich genommen
grundsätzlich so verstanden werden kann, als habe Runnus eine
auch für Antiochia geltende Preisbestimmung erlassen und Li­
banius die widersprechende Meinung des Rates von Antiochia
entgegengestellt; aber ausreichende Wahrscheinlichkeit kann für
diese Auffassung nicht beansprucht werden. Der comes Orientis
befand sich damals nicht in Antiochia. Er war nach dem Auf­
bruch des Kaisers in den Perserkrieg auch über den Euphrat
gegangen, um dem Heer nahe zu sein. Er gab auch die ersten
Siegesnachrichten nach Antiochia8). Unter diesen Umständen
halte ich es allein schon mit Rücksicht auf die bei einer Preis­
regulierung zu erwartenden Schwierigkeiten nicht für wahr­
scheinlich, daß er für Antiochia eine Preisnormierung vorge­
schrieben hat, deren Durchführung er selbst gar nicht über­
wachen konnte. Selbst wenn diesen Argumenten nicht beige­
stimmt werden sollte, müßte immerhin mit Notwendigkeit als
Konsequenz die zwischenzeitlich erfolgte Aufhebung des Maxi­
maltarifs vom Oktober 362 angenommen werden. Dieser wäre
nämlich dann nicht weiter durchgeführt worden, sondern (ggfs.
in modifizierter Form) von Rufinus partiell - nämlich nur für
den Getreidesektor (!) - erneut in Kraft gesetzt worden 9). Aber
meine Interpretation nndet im letzten Satz des Schreibens eine
ausreichende Stütze; denn die dort angedeutete, nach Maßgabe
der ampaÄua tatsächlich gewählte Verfahrensweise ist offensicht­
lich dem Risiko des Runnus gegenübergestellt. M. a.W.: In An­
tiochia wurde kein Risiko eingegangen, der Marktpreis für Getreide

8) Zum Vorstehenden s. O.Seeck, a.a.O. 254, s. v. Rufinus V; ders.,
RE I A I, II88, s. v. Rufinus 19.

9) Mit einer bloßen Einschärfung des kaiserlichen Ediktes kann allein
schon mit Rücksicht auf die Hervorhebung des von Rufinus eingegangenen
Risikos nicht gerechnet werden. Vgl. auch ep. 825,4 (X 745 Foerster).

6 Rhein. Mus. f. Philo!. N. F. CXIV
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wurde von Amts 1vegen nicht festgelegt, der Handel mit Getreide und
weiteren nicht näher bestimmbaren Waren (vgl. "al m{n:n) blieb frei.
Die Preisverordnung des Rufinus, die sich auf einen nicht be­
kannten Bereich seines Amtssprengels bezog, interessiert hier
weiter nicht, es mag die Feststellung genügen, daß seine Maß­
nahme auch ungeachtet des kaiserlichen Preisediktes aus dem
Jahre 362 nicht singulär war10). Entscheidend ist im Rahmen
meiner Fragestellung die aus der vorstehenden Darlegung zu
ziehende Folgerung, daß zum Zeitpunkt der Abfassung von ep. IJ79
das Preisedikt des Kaisers offetzbar nicht mehr in Kraft war.

Über ein genaueres Datum der Aufhebung des Maximal­
tarifs lassen sich nur Vermutungen anstellen, aber in Anbetracht
der hartnäckigen Haltung des Kaisers 11) gegenüber entspre­
chenden Vorstellungen der Kaufleute 12), der (z. T. im Rat sitzen­
den) Grundbesitzer 13) und des Rates 14) muß wohl davon aus­
gegangen werden, daß das Abmarschdatum terminus post quem
für die Aufhebung oder Außerkraftsetzung des Tarifs ist. Es
bietet sich darüber hinaus auch deshalb an, weil mit dem Auf­
bruch des Kaisers die Getreidesonderzufuhren vermutlich auf­
hörten. Ihr Wegfall mußte aber mit Sicherheit die Versorgung
der Stadt bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Preisediktes
schwer belasten, da das Edikt bekanntlich unrealistische Preise
vorschrieb, vor allem aber einen Getreidepreis festsetzte, der
nach eigener Angabe des Kaisers (misop. 369 D) sich sogar unter­
halb des in günstigen Zeiten üblichen Niveaus befand. Allein
schon mit Rücksicht auf die Gefahr von Hungerrevolten mußten
die Honoratioren von Antiochia ein erhebliches Interesse daran
haben, daß spätestens mit dem Wegfall der Getreidesonderzu­
fuhren auch die Preisnormierung fiel. In diesem Sinne läßt sich
möglicherweise Liban. ep. 824, 2 (X 744 Foerster; 363 p.) ver­
stehen. Darin schrieb Libanius: Ich habe die Stadt durch meine

10) VgI. Liban. ep. 800, , (X 721 Foerster; ,62/, p.). Hiernach setzte
eventuell der consularis Phoenices Gaianus (s. O. Seeek, Die Briefe des
Libanius 160f s. v. Gaianus) für seinen Amtsbereieh eine Preisnormierung
fest; s. außerdem Mazzarino, a. a. O. 434; ders., Aspetti sociali del quarto
seeolo, Rom 1951, 191f.

II) Amm. Mare. xxn 14, 2; Liban. or. I 126 (I 14,fFoerster); G.R.
Sievers, Das Leben des Libanius, hrsg. von G.Sievers, Bin. 1868,99.

12) Misop. ,50 A; Petit, a.a.O. II7 (mit A. 1).
13) Liban. or. XV 2I (Il 127 Foerster); Petit, a.a.O. 116.
14) Amm. Mare. XXII 14, 2; vgl. Liban. or. XVI 15 (Il 165fFoer­

ster); I 126; Sievers, a. a. O. 99.
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Bitten von der Hungersnot befreit, aber auch wenn keiner ge­
beten hätte, wäre die Befreiung vielleicht erfolgt aufgrund seiner
(= des Kaisers) Einsicht 15).

Andernach Hans Peter Kohns

HEKATAIOS VON MILET UND

DER MYTHUS VON GERYONES

Es ist woWbekannt daß Hekataios den Mythus von Geryo­
nes behandelte, wie er aus dem Zeugnis des Arrianus, Anab. H,
16, 5 hervorgeht: r'YJeVOVYj'v fJe) eq;' ÖVrLva 0 'AeYSlO~ 'HeaxA*
em:aA'YJ neo~ Evevaf}ew~ ra~ ßov~ ancJ..aaaL ra~ r'YJevovov "ai
ayayci'V et; Mvx1j'Var;) OVfJi'V n neoa1jxew rfjL yfjL rijL'1ß1jew'V ' ExaWlot;
cl AoyonOtot; AEyet) OVfJE eni vfjao'V nva ' EeV#etav e~w r* fLsyaA'YJr;
{}aJ..aaa'YJt; aru),i'jvaL 'HeaxAia) aAAa r* iJneleov rfjt; neei'AfLneaxtav
re xai 'AfLcpt),OXOvt; ßam),ia ye'Vea{}at r'YJeV01''YJ'V "al bc rfjr; iJneteov
Tavr'YJr; dncJ..daat 'HeaxAia rar; ßovr;) OVfJE wvw cpavAov iWAO'V
n{}efLsvo'V. (fr 26 Jacoby)

Aus dem erwähnten Zeugnis erkennt man, daß der Logo­
graph den überlieferten Mythus wegen der Lokalisierung der
Wohnung des Geryones auf der fabelhaften Insel'Eev{}sta kri­
tisierte, der nichts anderes war als ein König von Epeiros und
zwar genau einer Gegend in der Nähe von Ambrakia und des
Gebietes von Amphilochia 1). Auf Hekataios geht ein Schrift-

15) O.Seeck, a.a.O. II9 (vgI. 383) folgerte, die Maßnahmen des
Kaisers hätten der Teuerung ein Ende gemacht, aber d. i. von der Sache
her nicht möglich. Die Stadt konnte lediglich vor dem ÄtflOr; bewahrt wer­
den. - Es muß übrigens unentschieden bleiben, ob und in welchem Um­
fange der consularis Syriae Alexarider bei der "Rettung" der Stadt eine
entscheidende Rolle spielte; vgl. neben Sievers, a.a.O. 103, Liban. ep.
1406, 5·

I) Die Erläuterung des Eustathios zu Dion. Per. 558, welche bei
Jacoby im Fr. 26 enthalten ist, bestätigt das Zeugnis des Arrianus, indem
der Grund genannt wurde, aus welchem es nicht möglich war, daß Geryo­
nes auf der Insel von' Eev1Jeta am Rande der Erde wohnte: Eurvstheus
hätte davon nichts wissen können.

6"




